
 

 

Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau 

am Donnerstag, dem 24.06.2010, 
Aula der Oberschule "Carl Friedrich Grabow" Prenzlau (Berliner Straße 29) 

 
 
Beginn: 17.00 Uhr     Ende: 19.50 Uhr 
 
Anwesend: 
 

Herr Sommer - Bürgermeister  
 
Stadtverordnete:               Fraktion: 

Herr Dittberner  DIE LINKE. Prenzlau  
Herr Hildebrandt  DIE LINKE. Prenzlau  
Frau Kaufmann  DIE LINKE. Prenzlau  
Frau Knudsen  DIE LINKE. Prenzlau  
Frau Moser  DIE LINKE. Prenzlau  
Herr Rohde  DIE LINKE. Prenzlau  
Herr Haffer  SPD  
Herr Hoppe  SPD  
Herr Rissmann  SPD  
Herr Dr. Seefeldt  SPD  
Herr Werner  SPD  
Herr Zierke  SPD  
Herr Brieske  Bürgerfraktion  
Frau Hahlweg  Bürgerfraktion  
Herr Melters  Bürgerfraktion  
Herr Rabe  Bürgerfraktion  
Herr Schön  Bürgerfraktion  
Herr Theil  Bürgerfraktion  
Herr Brämer  FDP   
Herr Scheffel  FDP   
Herr Dittmann  Wir Prenzlauer  
Herr Haferkorn  Wir Prenzlauer  
Herr Kirchner  Wir Prenzlauer  
Herr Reichel  Wir Prenzlauer  
Herr Genschow  DIE FREIEN  
Herr Hirsch  DIE FREIEN  
Herr Richter  DIE FREIEN  
Herr Meyer    

 
Verwaltung: 
Herr Wöller-Beetz 
Herr Dr. Heinrich 
Frau Schöttler 
Frau Oyczysk 
Herr Schmidt 
Frau Graef 
Herr Müller 
Herr Pietsch 
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Herr Scharein 
Herr Petschick 
 
 
Gäste: 
Frau Beyer - Mitglied Beirat für Menschen mit Behinderung 
Herr Kramm - Vorsitzender des Seniorenbeirates 
Frau Schwarz - Ortsvorsteher Schönwerder 
Herr Sternberg - Ortsvorsteher Dauer 
Herr Suhr - Ortsvorsteher Seelübbe 
Herr Bomhardt – Fernmeldebataillon 610 
 
 
Pressevertreter: 
Herr Schulze Prenzlauer Zeitung 
Angermünder Lokalfernsehen 

 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 22.04.2010 
4. Einwohnerfragestunde 
5. Bestätigung der Tagesordnung 
6. Wahl des 1. Vertreters des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 
 (DS-Nr.:  79/2010) 
7. Neubesetzung des Hauptausschusses 
 (DS-Nr.:  90/2010) 
8. Bericht des Standortältesten der Bundeswehr - Berichterstatter: Herr Bomhardt 
9. Patenschaftsvertrag zwischen dem Fernmeldebataillon 610 und der Stadt 

Prenzlau 
 (DS-Nr.:  62/2010) 
10. Satzung über die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Prenzlau (Friedhofssatzung) 
 (DS-Nr.:  65/2010) 
10.1. Anfrage Reg.-Nr.: 7/2010  Umfrage Friedhof 
11. 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Prenz-

lau (Friedhofsgebührensatzung) 
 (DS-Nr.:  66/2010) 
12. 4. Satzung über die Sondernutzung der Prenzlauer Straßen, Wege und Plätze 

(Sondernutzungssatzung) 
 (DS-Nr.:  76/2010) 
13. Abschluss einer Städtepartnerschaftsvereinbarung zwischen der Stadt Prenzlau 

und der Stadt Barlinek 
 (DS-Nr.:  72/2010) 
14. Sozialpass für die Stadt Prenzlau 
 (DS-Nr.:  51/2010) 
14.1. Änderungsantrag zur DS 51/2010 
 (DS-Nr.:  51-1/2010) 
14.2. Sozialpass - Änderungsantrag zur DS: 51/2010 
 (DS-Nr.:  51-2/2010) 
15. Straßenumbenennungen Gewerbegebiet Ost 
 (DS-Nr.:  74/2010) 
16. Geh- und Radweg Grabowstraße 2. BA- außerplanmäßige Ausgabe 
 (DS-Nr.:  77/2010) 
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17. Ausbau Parkplatz Binnenmühle - überplanmäßige Ausgabe 
 (DS-Nr.:  80/2010) 
18. Förderung der Gebäudesanierung "Uckerpromenade 29" 
 (DS-Nr.:  71/2010) 
19. Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-Anlage - Erd-

stoffdeponie an der B 109 in Prenzlau" 
 (DS-Nr.:  68/2010) 
20. 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau 
 (DS-Nr.:  67/2010) 
21. Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-Anlage - Flug-

platz Dedelow" 
 (DS-Nr.:  70/2010) 
22. 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau, OT Dedelow 
 (DS-Nr.:  69/2010) 
23. 2. Änderung des Rahmenvertrages Stadt Prenzlau ./.RESERV GmbH 
 (DS-Nr.:  64/2010) 
23.1. Änderungsantrag zur DS: 64/2010 - 2. Änderung des Rahmenvertrages Stadt 

Prenzlau ./. RESERV GmbH 
 (DS-Nr.:  89/2010) 
24. Konzept über die Gebiete für Erneuerbare Energien (SO EE) und über die Mög-

lichkeiten über das Errichten von PV-Anlagen im Gebiet der Stadt Prenzlau 
 (DS-Nr.:  82/2010) 
25. Grundstücksangelegenheit: Liegenschaft ehemals Pit-Stop, Baustraße 1 in 

Prenzlau 
 (DS-Nr.:  83/2010) 
26. Mitteilungen des Bürgermeisters 
26.1. Jahresrechnung 2009 
 (DS-Nr.:  54/2010) 
26.2. Bericht zum Haushalt der Stadt Prenzlau 2010 (1. Quartal) 
 (DS-Nr.:  58/2010) 
26.3. Mitteilung über die Geschäfte der laufenden Verwaltung (I. Quartal 2010) 
 (DS-Nr.:  59/2010) 
26.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben I. Quartal 2010 
 (DS-Nr.:  60/2010) 
26.5. Bericht über die Aktivitäten des Managements des Regionalen Arbeitskreises 

(RAK) "UckerRegion e.V." im 4. Quartal 2009 
27. Fragestunde der Stadtverordneten 
27.1. Anfrage Reg.-Nr.: 5/2010 Unterrichtsausfall an Schulen der Stadt Prenzlau 
27.2. Anfrage Reg.-Nr.: 6/2010 Auslastung der Kindertagesstätten der Stadt Prenzlau 
27.3. Anfrage Reg.-Nr.: 8/2010 Stand der Umsetzung Erinnerungstafel Synagoge 
28. Schließung der Sitzung 
 
TOP 1. Eröffnung der Sitzung 
 
Der Vorsitzende eröffnet um 17.02 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
TOP 2. Feststellen der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die Beschlussfähigkeit 
fest. 28 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind zu Beginn der Sitzung anwe-
send. 
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TOP 3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
22.04.2010 

 
Gegen die o.g. Niederschrift werden keine Einwände erhoben. 
 
TOP 4. Einwohnerfragestunde 
 
In der Einwohnerfragestunde werden keine Anfragen gestellt. 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Stadtverordnete Hans-Jörg Haferkorn zum 
31.07.2010 zurücktritt. Der Vorsitzende und der Bürgermeister bedanken sich bei 
Herrn Haferkorn für die geleistete Arbeit. 
 
 
TOP 5. Bestätigung der Tagesordnung 
 
Über die Tagesordnung wird wie folgt abgestimmt: 
 
Abstimmung:   28/  0/  0 einstimmig angenommen  
 
 
TOP 6. Wahl des 1. Vertreters des Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-

sammlung 
DS-Nr.: 79/2010 

 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Fraktion Wir Prenzlauer ihren Vorschlag zu-
rückgezogen hat. 
 

Herr Melters nimmt teil. 
 
Herr Melters bringt im Namen der Bürgerfraktion einen Vorschlag ein, der Frau Gisela 
Hahlweg als 1. Vertreter des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vorsieht. 
 
Herr Müller erläutert im Auftrag des Bürgermeisters kurz das Wahlverfahren. 
 
Nach Durchführung der Wahl verkündet der Vorsitzende das Wahlergebnis. Mit 18 Ja-
Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung ist Frau Hahlweg mehrheitlich gewählt. 
Der Vorsitzende fragt, ob sie die Wahl annimmt. 
 
Frau Hahlweg erklärt, dass sie die Wahl annimmt. Im Anschluss daran nimmt sie im 
Präsidium Platz. 
 
Beschluss:  Version: 2 

„Zum 1. Vertreter des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 
wird gewählt: Frau Gisela Hahlweg“ 

 
Abstimmung:   18/ 10/  1 mehrheitlich gewählt  
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TOP 7. Neubesetzung des Hauptausschusses 
DS-Nr.: 90/2010 

 
Der Vorsitzende verliest die Benennung der Fraktionen für die Mitglieder des Haupt-
ausschusses und lässt sich von jeder Fraktion die Richtigkeit der Angaben bestätigen. 
 
Im Anschluss erläutert der Vorsitzende, dass der 11. Sitz im Hauptausschuss durch Los 
zwischen den drei gleichstarken Fraktionen (SPD-Fraktion, Fraktion DIE LINKE. Prenz-
lau, Bürgerfraktion) ermittelt wird. 
 
Der Vorsitzende zieht das Los. Den verbleibenden Sitz im Hauptausschuss erhält die 
SPD-Fraktion. Zur Kontrolle öffnet der Vorsitzende die übrigen Lose, um eine Manipula-
tion auszuschließen. 
 
Herr Zierke benennt Herrn Dr. Karl-Hermann Seefeldt als drittes Mitglied der SPD-
Fraktion. Als Vertreter werden Herr Gustav-Adolf Haffer, Herr Oswald Werner und Herr 
Bernd Rissmann benannt. 
 
Beschluss: Version 2 
„Mitglieder des Hauptausschusses und ihre Vertreter sind: 
 
Fraktionen    Mitglieder   Vertreter 
 
DIE LINKE. Prenzlau  Jörg Dittberner   Mike Hildebrandt, Bernd Rohde 
    Astrid Kaufmann 
 
SPD     Jürgen Hoppe  Gustav-Adolf Haffer, Oswald  
    Stefan Zierke  Werner, Bernd Rismann 
    Dr. Karl-Hermann  
    Seefeldt 
 
Bürgerfraktion  Ludger Melters  Jürgen Theil, Detlef Brieske  
    Gisela Hahlweg 
 
Wir Prenzlauer     Sven Kirchner  Detlef Reichel, Hendrik Dittmann   
    Hans-Jörg Haferkorn 
 
DIE FREIEN    Matthias Genschow  Thomas Richter 
 
FDP    Jörg Brämer   Klaus Scheffel“ 
 
Abstimmung:   26/  3/  0 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 8. Bericht des Standortältesten der Bundeswehr - Berichterstatter: Herr 

Bomhardt 
 
Herr Bomhardt stellt anhand einer Präsentation das Fernmeldebataillon 610 vor. Wei-
terhin erläutert er die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und die vielfältigen Verknüp-
fungen des Fernmeldebataillons 610 und der Stadt Prenzlau. 
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TOP 9. Patenschaftsvertrag zwischen dem Fernmeldebataillon 610 und der 

Stadt Prenzlau 
DS-Nr.: 62/2010 

 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass eine gesonderte Einladung zur Unterzeichnung 
am 27.08.2010 ergehen wird, wenn der Beschluss gefasst wird. Er führt weiter aus, 
dass der Patenschaftsvertrag einen wichtigen und bedeutenden Schritt in der Zusam-
menarbeit von Bundeswehr und Stadt darstellt. 
 
Herr Bomhardt bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Abschluss eines 
Patenschaftsvertrages zwischen dem Fernmeldebataillon 610 und der 
Stadt Prenzlau.“ 

 
Abstimmung:   29/  0/  0 einstimmig angenommen  
 
 
TOP 10. Satzung über die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Prenzlau (Fried-

hofssatzung) 
DS-Nr.: 65/2010 

 
Der Vorsitzende gibt eine redaktionelle Änderung in der Anlage bekannt: Im § 28 der 
Satzung muss es statt: „01.01.2010“ richtig heißen: „01.01.2011“ 
 
Herr Dittberner gibt ein Statement zur Friedhofssatzung und zur Friedhofsgebüh-
rensatzung ab und stellt heraus, dass die Fraktion DIE LINKE. Prenzlau den o. g. 
Drucksachen nicht zustimmen wird. 
 
Herr Dittberner wirft die Frage auf, wie die Formulierung „...gleichzeitig...“ im § 12 Ab-
satz 4 zu verstehen ist. Seiner Auffassung nach müssten dann zur gleichen Zeit 1 Lei-
che und 2 Urnen bestattet werden. 
 
Frau Oyczysk antwortet im Auftrag des Bürgermeisters, dass die Ruhezeit bei Erdbe-
stattungen von 25 auf 20 Jahre gesenkt wurde, um eine Einheitlichkeit in den Ruhezei-
ten herzustellen. 
 
Der Bürgermeister führt weiter aus, dass die Änderungen im Ergebnis der Friedhofs-
umfrage vorgenommen wurden, um auf die Wünsche der Bürger einzugehen. Die alte 
Regelung ermöglichte zusätzliche Bestattungen innerhalb der Differenzzeit von 5 Jah-
ren, so dass eine Bestattung auf gleicher Grabstelle nur möglich war, wenn der Hinter-
bliebene innerhalb dieser 5 Jahre ebenfalls verstarb. 
 
Herr Rabe fragt nach, ob sich die Bestatter zu dem Problem der Gleichzeitigkeit geäu-
ßert haben? 
 
Der Bürgermeister verneint. 
 
Es entsteht eine kontroverse Diskussion über die Formulierung des § 12 Abs. 4. 
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Im Zuge der Diskussion schlägt der Vorsitzende vor, die Beratung auszusetzen. Dar-
aufhin verweist Herr Haferkorn auf die Arbeit der Ausschüsse in denen die Satzung 
beraten und mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlen wurde. Der Bürgermeister 
verweist auf die Notwendigkeit des Inkraftsetzens, um die neue Möglichkeit der Urnen-
wand schnell umzusetzen. 
 
Herr Werner stellt einen Antrag auf Vertagung (DS: 65-1/2010) 
 
Wortlaut:   „Die vorliegende Satzung wird in der nächsten Stadtverordnetenver-

sammlung beschlossen.“ 
 
Abstimmung:      mehrheitlich abgelehnt  
 
Herr Theil stellt einen Änderungsantrag zur unklaren Formulierung im § 12 Absatz 4. 
 
Wortlaut:  „§ 12 Abs. 4 - hinter darf wird eingefügt "innerhalb der Liegefrist"“ 
 
Abstimmung:   20/  7/  2 mehrheitlich angenommen  
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in geänderter Anlage 
1 beigefügte Satzung über die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Prenzlau 
(Friedhofssatzung).“ 

 
Abstimmung:   16/ 11/  2 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 10.1. Anfrage Reg.-Nr.: 7/2010  Umfrage Friedhof 
 
Die Stadtverordneten  nehmen die schriftliche Antwort auf die Anfrage Reg.-Nr.  7/2010 
zur Kenntnis.  
 
 
TOP 11. 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der 

Stadt Prenzlau (Friedhofsgebührensatzung) 
DS-Nr.: 66/2010 

 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in Anlage 1 beigefüg-
te 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Prenzlau (Friedhofsgebührensatzung).“ 

 
Abstimmung:   15/ 10/  4 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 12. 4. Satzung über die Sondernutzung der Prenzlauer Straßen, Wege 

und Plätze (Sondernutzungssatzung) 
DS-Nr.: 76/2010 

 
Herr Kirchner gibt zu Protokoll, dass die Fraktion Wir Prenzlauer diese Beschlussvor-
lage ablehnen wird. 
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Herr Richter gibt ein Statement ab, welches besagt, dass die Gewerbefreiheit ein 
Grundrecht ist und den Händlern selbst die Entscheidung überlassen werden muss, ob 
sie ihre Ware aus einem Laden heraus anbieten oder mit einem Marktstand. Er ist der 
Meinung, dass diese Satzung Prenzlau schadet. 
 
Herr Melters erwidert, dass die Bürgerfraktion diese Beschlussvorlage unterstützt, 
denn diese Regeln sind für die Ordnung und Sauberkeit in der Innenstadt notwendig. 
 
Herr Scheffel fügt hinzu, dass in den Ausschüssen ausführlich über die Sondernut-
zungssatzung beraten wurde und bittet um Abstimmung. 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die "4. Satzung über die 
Sondernutzung der Prenzlauer Straßen, Wege und Plätze (Sondernut-
zungssatzung)" gemäß Anlage 2.“ 

 
Abstimmung:   20/  6/  3 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 13. Abschluss einer Städtepartnerschaftsvereinbarung zwischen der 

Stadt Prenzlau und der Stadt Barlinek 
DS-Nr.: 72/2010 

 
Herr Genschow verlässt die Sitzung 

 
Der Vorsitzende fragt den Bürgermeister, ob es nochmaligen Kontakt mit dem Bürger-
meister aus Swidwin gegeben hat, was der Bürgermeister verneint. 
 
Frau Kaufmann fragt, wann die Unterzeichnung stattfindet, wenn der Beschluss heute 
gefasst wird. 
 
Der Bürgermeister antwortet, dass der 29.07.2010 als Termin festgelegt wurde. 
 
Herr Theil gibt den Hinweis, dass er es begrüßen würde, wenn gleichzeitig ein Eintrag 
ins Goldene Buch vollzogen wird. 
 
Der Vorsitzende erwidert, dass dies nur auf Antrag geschehen kann. 
 
Der Bürgermeister stellt in Aussicht, dem Ältestenrat Vorschläge zu unterbreiten, um 
die Eintragungen ins Goldene Buch der Stadt Prenzlau "etwas zu lockern". 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Abschluss der in der 
Anlage  beigefügten Städtepartnerschaftsvereinbarung zwischen der 
Stadt Prenzlau und der Stadt Barlinek.“ 

 
Abstimmung:   26/  2/  0 mehrheitlich angenommen  
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TOP 14. Sozialpass für die Stadt Prenzlau 
DS-Nr.: 51/2010 

 
Herr Genschow nimmt wieder teil 

 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass zu der Drucksache 2 Änderungsanträge vorliegen 
und er nach der Abstimmung die AG Sozialpaket ansprechen wird. Der Vorsitzende 
verliest die beiden Änderungsanträge. 
 
TOP 14.1. Änderungsantrag zur DS 51/2010 

Antrag Die Freien DS-Nr.: 51-1/2010 
 
Der Bürgermeister appeliert an die Stadtverordneten, diesen Antrag abzulehnen, denn 
er hält eine separate Regelung für notwendig und besser. Wenn diesem Antrag zuge-
stimmt wird, fällt die Satzung Sozialpass weg und alle anderen betroffenen Satzungen 
müssten geändert werden. 
 
Herr Richter gibt ein Statement zu dem Antrag der Fraktion DIE FREIEN ab. 
 
Herr Kirchner fragt, ob die Möglichkeit besteht, in den entsprechenden Satzungen auf 
den Sozialpass hinzuweisen. 
 
Der Bürgermeister antwortet, dass man bei notwendigen Änderungen in den Satzun-
gen diesen Hinweis aufnehmen kann. 
 
Herr Haffer erwidert, dass die gewünschte Transparenz nicht durch einen Hinweis in 
der Satzung entsteht, sondern durch Infotafeln an den jeweiligen Einrichtungen. 
 
Wortlaut:   „Die Ermäßigungen der Satzung Sozialpass werden in die jeweiligen 

Entgeltordnungen der Stadt Prenzlau unmittelbar eingearbeitet.“ 
 
- zurückgezogen -  
 
TOP 14.2. Sozialpass - Änderungsantrag zur DS: 51/2010 

Antrag SPD-Fraktion DS-Nr.: 51-2/2010 
 
Herr Haffer erläutert kurz den Antrag. 
 
Wortlaut:  „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die folgenden Änderun-

gen in der Anlage 1 zur DS: 51/2010: 
 
1. § 2 
"Anspruch auf die Ausstellung eines Sozialpasses haben 

1. Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in Prenzlau, 
die 

     - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe) oder 
     - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung 
        für Arbeitssuchende) beziehen, 
 

2. Asylbewerber, die Anspruch auf Leistungen nach §§ 1, 1a, 2 
Asylbewerberleistungsgesetz besitzen." 
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2. § 4 - Erweiterung des letzten Satzes in: 
"Minderjährige Kinder werden in den Sozialpass der Berechtigten einge-
tragen und erhalten Ermäßigungen nach § 3." “ 

 
Abstimmung:   27/  2/  0 mehrheitlich angenommen  
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung über die 
Einführung eines Sozialpasses für die Stadt Prenzlau laut geänderter 
Anlage 1. “ 

 
Abstimmung:   27/  2/  0 mehrheitlich angenommen  
 

Herr Dr. Seefeldt verlässt die Sitzung 
 
Nach erfolgter Beschlussfassung schlägt der Vorsitzende vor, die AG Sozialpaket auf-
zulösen. 
 
Abstimmung:   mehrheitlich angenommen 
 
 
TOP 15. Straßenumbenennungen Gewerbegebiet Ost 

DS-Nr.: 74/2010 
 
Herr Werner bittet darum, die finanziellen Auswirkungen darzustellen, denn eine Stra-
ßenumbenennung ist in jedem Fall mit Kosten verbunden. 
 
Der Bürgermeister antwortet, dass die Kosten für die Straßenschilder nach derzeiti-
gem Sachstand von den ansässigen Firmen übernommen werden. 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Umbenennung fol-
gender Straßen im Gewerbegebiet Ost: 
 
1. Straße A      in Adolf-Stahr-Straße   
2. Straße B      in Armaturenstraße  
3. Straße C      in Gebrüder-Hoffmann-Straße“ 

 
Abstimmung:   26/  0/  2 einstimmig angenommen  
 
 
TOP 16. Geh- und Radweg Grabowstraße 2. BA- außerplanmäßige Ausgabe 

DS-Nr.: 77/2010 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine außerplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 355.000,00 € für den 2. BA Geh- und Radweg 
Grabowstraße.“ 

 
Abstimmung:   28/  0/  0 einstimmig angenommen  
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TOP 17. Ausbau Parkplatz Binnenmühle - überplanmäßige Ausgabe 
DS-Nr.: 80/2010 

 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 235.000,00 € für den Ausbau des Parkplatzes 
Binnenmühle.“ 

 
Abstimmung:   28/  0/  0 einstimmig angenommen  
 
 
TOP 18. Förderung der Gebäudesanierung "Uckerpromenade 29" 

DS-Nr.: 71/2010 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt grundsätzlich einer finanziel-
len Unterstützung des Eigentümers der "Uckerpromenade 29" für die 
Sanierung des Gebäudes aus Städtebaufördermitteln im Haushaltsjahr 
2011 zu.“ 

 
Abstimmung:   21/  4/  3 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 19. Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-

Anlage - Erdstoffdeponie an der B 109 in Prenzlau" 
DS-Nr.: 68/2010 

 
Beschluss:  Version: 1 

„Für den in Anlage 1 dargestellten räumlichen Geltungsbereich (Gemar-
kung Prenzlau, Flur 23, Flst. 14/7, 14/8, 14/9 Teilfläche, 13/2 Teilfläche) 
mit einer Größe von ca. 5,4 ha, zwischen der B 109 und der Baurest-
stoffdeponie, wird auf Antrag der Vorhabenträgerin NewEn New Energy 
Projects GmbH, Cuxhavener Straße 7, 28217 Bremen, gem. § 12 Abs. 2 
BauGB der vorhabenbezogene Bebauungsplan "PV-Anlage - Erdstoff-
deponie an der B 109 in Prenzlau" aufgestellt. Es wird folgendes Plan-
ziel verfolgt: Auf den bisherigen Konversionsflächen (Deponiefläche und 
militärische Brachfläche) soll ein Solarfeld errichtet werden. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB wird 
in einer Informationsveranstaltung durchgeführt. Die Öffentlichkeit erhält 
die Möglichkeit sich während der Veranstaltung und im Anschluss daran 
innerhalb von 2 Wochen zu äußern.“ 

 
Abstimmung:   22/  4/  2 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 20. 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau 

DS-Nr.: 67/2010 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Für den in der Anlage 2 schwarz umrandeten Bereich an der B109 
(zwischen Berliner Straße und Baureststoffdeponie) mit einer Größe von 
ca. 5,4 ha soll der Flächennutzungsplan geändert werden. Die bisherige 



  

 

- 12 -

Darstellung als Sondergebiet Sport- und Freizeitzentrum bzw. Fläche für 
die Landwirtschaft soll durch ein Sondergebiet Erneuerbare Energien 
(SO EE) ersetzt werden. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB wird 
in einer Informationsveranstaltung durchgeführt. Die Öffentlichkeit erhält 
die Möglichkeit sich während der Veranstaltung und im Anschluss daran 
innerhalb von 2 Wochen zu äußern. 
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).“ 

 
Abstimmung:   20/  5/  3 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 21. Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-

Anlage - Flugplatz Dedelow" 
DS-Nr.: 70/2010 

 
Der 2. Beigeordnete erläutert kurz das Ergebnis der nochmaligen Beratung mit dem 
Ortsbeirat Dedelow. 
 
Herr Kirchner gibt zu Protokoll, dass die Fraktion Wir Prenzlauer diesem Antrag zu-
stimmen wird, um Herrn Emmel bei seinem Vorhaben zu unterstützen. In Zukunft aber 
wird die Fraktion solchen Drucksachen ohne das beantragte Konzept nicht mehr zu-
stimmen. 
 
Herr Brämer äußert Bedenken bezüglich des Vermerks. Er sieht einen Widerspruch in 
einer Beratung mit dem Bürgermeister und einem daraus entstehendem Beschluss. Er 
fragt, ob der Ortsbeirat nochmals einberufen wurde. 
 
Frau Hahlweg bestätigt dies. 
 
Beschluss:  Version: 1 

„Für den in Anlage 1 dargestellten räumlichen Geltungsbereich (Gemar-
kung Dedelow, Flur 1, Flst. 557) mit einer Größe von 8,5 ha, gelegen am 
südwestlichen Ortsrand von Dedelow wird auf Antrag des Vorhabenträ-
gers Emmel Airfeld, Basedower Straße 18, 17291 Prenzlau, OT Dede-
low, gem. § 12 Abs. 2 BauGB der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
"PV-Anlage - Flugplatz Dedelow" aufgestellt. Es wird folgendes Planziel 
verfolgt: Auf der brachgefallenen Landebahn des Flugplatzes Dedelow 
soll ein Solarfeld errichtet werden. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB wird 
in einer Informationsveranstaltung durchgeführt. Die Öffentlichkeit erhält 
die Möglichkeit sich während der Veranstaltung und im Anschluss daran 
innerhalb von 2 Wochen zu äußern.“ 

 
Abstimmung:   24/  1/  3 mehrheitlich angenommen  
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TOP 22. 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Stadt Prenzlau, OT 
Dedelow 
DS-Nr.: 69/2010 

 
Beschluss:  Version: 1 

„Für das am südwestlichen Ortsrand von Dedelow, an der Basedower 
Straße gelegene Flurstück 557, der Flur 1, Gemarkung Dedelow, zuletzt 
genutzt als Flugzeuglandeplatz, soll der Flächennutzungsplan geändert 
werden. Die bisherige Darstellung als Sondergebiet Flugplatz soll durch 
ein Sondergebiet Erneuerbare Energien (SO EE) ersetzt werden. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB wird 
in einer Informationsveranstaltung durchgeführt. Die Öffentlichkeit erhält 
die Möglichkeit sich während der Veranstaltung und im Anschluss daran 
innerhalb von 2 Wochen zu äußern. 
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).“ 

 
Abstimmung:   24/  1/  3 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 23. 2. Änderung des Rahmenvertrages Stadt Prenzlau ./.RESERV GmbH 

DS-Nr.: 64/2010 
 
TOP 23.1. Änderungsantrag zur DS: 64/2010 - 2. Änderung des Rahmenvertra-

ges Stadt Prenzlau ./. RESERV GmbH 
Antrag FDP-Fraktion DS-Nr.: 89/2010 

 
Herr Brämer erläutert kurz den Antrag. 
 
Mehrere Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sprechen sich dafür aus, dass 
man die Vertragslaufzeit festschreiben könnte, aber die Ausschreibungsmodalitäten 
sollten erst später geklärt werden. 
 
Herr Brämer erwidert, dass die Ausschreibung in Losen elementarer Bestandteil des 
Antrages ist und der Antrag so bestehen bleibt. In welchen Losen letztendlich ausge-
schrieben werden soll, kann durch die Verwaltung vorgeschlagen werden. 
 
Wortlaut:  „Die Vertragslaufzeit des Rahmenvertrages ist zu begrenzen. Eine Aus-

schreibung der in diesem Vertrag vereinbarten Leistungen soll spätes-
tens zum 1. Januar 2016 in mehreren Losen erfolgen.“ 

 
Abstimmung:   11/ 14/  3 mehrheitlich abgelehnt  
 
Beschluss:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in Anlage 1 beigefüg-
te 2. Änderung des Rahmenvertrages zwischen der Stadt Prenzlau und 
der Fa. RESERV GmbH vom 01.01.2011.“ 

 
Abstimmung:   24/  1/  3 mehrheitlich angenommen  
 

Herr Genschow verlässt die Sitzung 
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TOP 24. Konzept über die Gebiete für Erneuerbare Energien (SO EE) und über 
die Möglichkeiten über das Errichten von PV-Anlagen im Gebiet der 
Stadt Prenzlau 
Antrag Fraktion Wir Prenzlauer DS-Nr.: 82/2010 

 
Wortlaut:  Version: 1 

„Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau beauftragt den 
Bürgermeister, eine Konzeption über die Gebiete der Erneuerbaren 
Energien (SO EE) und über die Gebiete für das Errichten von PV-
Anlagen im gesamten Stadtgebiet mit der Unterteilung nach geplanten, 
bereits geänderten und noch möglichen Gebieten zu erstellen, falls dies 
nicht bereits in geeigneter Form der Stadtverordnetenversammlung 
vorgelegt werden kann. “ 

 
Abstimmung:   18/  3/  6 mehrheitlich angenommen  
 
 
TOP 25. Grundstücksangelegenheit: Liegenschaft ehemals Pit-Stop, Baustra-

ße 1 in Prenzlau 
Antrag Fraktion Wir Prenzlauer DS-Nr.: 83/2010 

 
Der Bürgermeister erläutert den Gesprächsvermerk mit dem Eigentümer der "Pit-Stop" 
Liegenschaft und stellt fest, dass der Eigentümer nicht an einem Verkauf interessiert ist. 
 
Herr Haferkorn bezweifelt, dass Pit-Stop wieder in das Gebäude einzieht. Er fragt 
weiterhin, ob die Stadt Prenzlau sich im Falle des Verkaufs ein Vorkaufsrecht sichern 
kann. 
 
Der Bürgermeister antwortet, dass der Stadt ein gesetzliches Vorkaufsrecht zusteht, 
es aber die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt übersteigt, jedes Grundstück mit 
„Verschönerungsbedarf“ anzukaufen. 
 
Herr Kirchner zieht den Antrag zurück und wird zur nächsten Beratungsfolge einen 
geänderten Antrag einreichen. 
 
Wortlaut:  „Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau beauftragt den 

Bürgermeister in der Grundstücksangelegenheit die Liegenschaft ehe-
mals Pit-Stop, Baustraße 1 in Prenzlau für einen möglichen Erwerb 
durch die Stadt Prenzlau zu überprüfen und der Stadtverordnetenver-
sammlung über die Prüfungsergebnisse Bericht zu erstatten sowie wei-
tere Verfahrensmöglichkeiten in die Berichterstattung einzuarbeiten. “ 

 
Abstimmung:          zurückgezogen  
 
 
TOP 26. Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 26.1. Jahresrechnung 2009 

DS-Nr.: 54/2010 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur Kenntnis. 
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TOP 26.2. Bericht zum Haushalt der Stadt Prenzlau 2010 (1. Quartal) 
DS-Nr.: 58/2010 

 
Der 1. Beigeordnete gibt zur Kenntnis, dass in der Anlage 2 Position 3 Errichtung 
Plenarsaal (Planung) gestrichen wurde. 
 
Herr Haffer bittet um Bestätigung, dass der Haushaltsausgaberest bezüglich des Ple-
narsaals noch bis Ende des Jahres verarbeitet ist. 
 
Des Weiteren fragt Herr Haffer, ob die Variantenuntersuchung zum Plenarsaal an das 
"WIGA-Gebäude" gekoppelt wurde oder andere Varianten einbezogen. 
 
Der 1. Beigeordnete bestätigt, dass die Haushaltsausgabereste bis Ende des Jahres 
verwendet werden. 
 
Herr Brämer bittet, dass eine qualitativ bessere Variantenuntersuchung vorgestellt 
wird. 
 
Der 2. Beigeordnete antwortet, dass die Variantenuntersuchung momentan noch in der 
Bearbeitung ist, vor allem Varianten der Finanzierung. Es wird seitens der Verwaltung 
kein isolierter Neubau eines Plenarsaals mehr favorisiert. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur Kenntnis. 
 
 
TOP 26.3. Mitteilung über die Geschäfte der laufenden Verwaltung (I. Quartal 

2010) 
DS-Nr.: 59/2010 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur Kenntnis. 
 
 
TOP 26.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben I. Quartal 2010 

DS-Nr.: 60/2010 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur Kenntnis. 
 
 
TOP 26.5. Bericht über die Aktivitäten des Managements des Regionalen Ar-

beitskreises (RAK) "UckerRegion e.V." im 4. Quartal 2009 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Inhalt der Mitteilung zur Kenntnis. 
 
weitere Mitteilungen: 
 
Der Bürgermeister informiert darüber, dass die Stadt Prenzlau in das Förderprogramm 
Stadtumbau II aufgenommen wurde und bedankt sich bei den zuständigen Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung Prenzlau, sowie bei den großen Wohnungsunternehmen. 
 
TOP 27. Fragestunde der Stadtverordneten 
 
TOP 27.1. Anfrage Reg.-Nr.: 5/2010 Unterrichtsausfall an Schulen der Stadt 

Prenzlau 
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Herr Zierke bedankt sich für die gute und ausführliche Beantwortung der Anfrage. 
 
Die Stadtverordneten  nehmen die schriftliche Antwort auf die Anfrage Reg.-Nr.  5/2010 
zur Kenntnis.  
 
 
TOP 27.2. Anfrage Reg.-Nr.: 6/2010 Auslastung der Kindertagesstätten der Stadt 

Prenzlau 
 
Die Stadtverordneten  nehmen die schriftliche Antwort auf die Anfrage Reg.-Nr.  6/2010 
zur Kenntnis.  
 
 
TOP 27.3. Anfrage Reg.-Nr.: 8/2010 Stand der Umsetzung Erinnerungstafel Syn-

agoge 
 
Herr Dittberner findet die Umsetzung sehr gelungen und bedankt sich bei den zustän-
digen Mitarbeitern für die Arbeit und appelliert an die Stadtverordneten an den entspre-
chenden Feiertagen zahlreich zu erscheinen. 
 
Die Stadtverordneten  nehmen die schriftliche Antwort auf die Anfrage Reg.-Nr.  8/2010 
zur Kenntnis.  
 
Herr Haffer reicht die Anfrage Reg.-Nr. 9/2010 - Absenkung der Mehrwertsteuer im 
Hotelgewerbe ein. 
 
Der 1. Beigeordnete antwortet, dass die Angelegenheit bearbeitet wird. Es stehen 
noch Rückmeldungen von Hotels und Pensionen aus. 
 
 
TOP 28. Schließung der Sitzung 
 
Der Vorsitzende schließt die nicht öffentliche Sitzung um 19.50 Uhr. 
 
 

Anlagen zur Niederschrift 
Anlage 1 
Satzung über die Nutzung der Friedhöfe der 
Stadt Prenzlau (Friedhofssatzung) 
Seite 17 
Anlage 2 
1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung 
für die Friedhöfe der Stadt Prenzlau (Fried-
hofsgebührensatzung) 
Seite 32 
Anlage 3 
4. Satzung über die Sondernutzung der 
Prenzlauer Straßen, Wege und Plätze (Son-
dernutzungssatzung) 
Seite35 
Anlage 4 
Sozialpass für die Stadt Prenzlau 
Seite 44 
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Satzung über die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Prenzlau (Friedhofssatzung) 
 

vom: 29.06.2010 
 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 
(GVBl. I S.286) und des § 34 des Brandenburgischen Bestattungsgesetzes vom 
07.11.2001 (GVBl. I S.226), jeweils in  der zur Zeit geltenden Fassung, hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in der Sitzung am 24.06.2010 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Inhaltsübersicht 
 

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 § 1  - Geltungsbereich 
 § 2  - Friedhofszweck 
 § 3  - Schließung und Entwidmung 
 

II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 
 § 4  - Verhalten auf den Friedhöfen 
 § 5  - Gewerbetreibende 
 

III. BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
 § 6   - Anmeldung zur Bestattung 
 § 7   - Särge und Urnen 
 § 8   - Ausheben der Gräber 
 § 9   - Ruhezeit 
 § 10 - Umbettungen 
 

IV. GRABSTÄTTEN 
 § 11  - Allgemeine Vorschriften 
 § 12  - Reihengrabstätten 
 § 13  - Wahlgrabstätten 
 § 13a  - Wandelbare Wahlgrabstellen 
 § 14  - Urnengrabstätten 
 

V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN 
 § 15  - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 
 § 16  - Errichtung von Grabmalen 
 § 17  - Standsicherheit der Grabmale 
 § 18  - Unterhaltung der Grabmale 
 § 19  - Entfernung 
 

VI. HERRICHTUNG UND PFLEGE DER GRABSTÄTTEN 
 § 20  - Allgemeines 
 § 21  - Vernachlässigung 
 

VII. LEICHENHALLEN UND TRAUERFEIERN 
 § 22  - Benutzung der Leichenhallen 
 § 23  - Trauerfeiern 
 

VIII. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
 § 23a  - Ausnahmen 
 § 24  - Alte Rechte 
 § 25  - Haftung 
 § 26  - Gebühren 
 § 27  - Ordnungswidrigkeiten 
 § 28  - Inkrafttreten 
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I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gemeindegebiet liegenden und von der 
Stadt Prenzlau verwalteten Friedhöfe und Trauerhallen: 

a) Friedhof und Trauerhalle im Stadtgebiet in der Friedhofstraße 

b) Friedhof und Trauerhalle in Alexanderhof 

c) Friedhof und Trauerhalle im Ortsteil Schönwerder in der Straße „Am Dreieck“ 

d) Trauerhalle auf dem Friedhof Dauer  

e) Trauerhalle auf dem Friedhof Seelübbe 

f) Trauerhalle auf dem Friedhof Güstow 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

 
Die Friedhöfe und Trauerhallen sind eine öffentliche Einrichtung. Sie dienen der Bestat-
tung aller Personen, die bei Ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Stadt Prenzlau ein-
schließlich ihrer Ortsteile hatten oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten 
Grabstelle besaßen. Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegeneh-
migung. 

Die Anlage und Gliederung der Friedhöfe ergibt sich aus den in der Friedhofsverwaltung 
der Stadt Prenzlau, Friedhofstraße 38 ausliegenden Plänen. 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Die Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffent-
lichem Interesse geschlossen oder entwidmet werden. 
 
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; 
durch die Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als Ruhestätte der Toten verlo-
ren. Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 
öffentlich bekannt zu machen. 
 
(3) Im Falle der Entwidmung sind die in Reihengrabstätten Beigesetzten für die restliche 
Ruhezeit und die in Wahlgrabstätten Beigesetzten für die restliche Nutzungszeit auf 
Kosten der Stadt Prenzlau in andere Grabstätten umzubetten. Im Falle der Schließung 
gilt Satz 1 entsprechend, soweit Umbettungen erforderlich werden. Der Umbettungs-
termin soll dem jeweiligen Nutzungsberechtigten drei Monate vorher mitgeteilt werden. 
 
(4) Soweit durch eine Schließung oder Entwidmung das Recht auf weitere Beisetzun-
gen in einer Wahlgrabstelle erlischt, sind den jeweiligen Nutzungsberechtigten für die 
restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag andere 
gleichartige Wahlgrabstellen zur Verfügung zu stellen. 
 
(5) Alle Ersatzgrabstätten nach Abs. 3 und 4 sind von der Stadt Prenzlau kostenfrei in 
ähnlicher Weise wie die außer Dienst gestellten oder entwidmeten Grabstätten herzu-
richten. Die Ersatzgrabstätten werden Gegenstand des bestehenden Nutzungsrechts. 
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II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 4 
Verhalten auf den Friedhöfen 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwor-
tung Erwachsener betreten. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (auch Fahrräder), ausgenommen Friedhofs-
fahrzeuge, Kinderwagen und Rollstühle zu befahren, 

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste an-
zubieten, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten aus-
zuführen, 

d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen 
oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betre-
ten, 

e) Abfälle jeglicher Art außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

f)  Druckschriften zu verteilen, 

g) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken, sowie zu lagern, 

h) das Freilassen von Hunden. Hunde sind so an der Leine zu führen, dass ein Kon-
takt zu Grabstätten ausgeschlossen ist. Bissigen Hunden ist zusätzlich ein das 
Beißen verhindernder Maulkorb anzulegen. 

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des 
Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

 
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängenden 
Veranstaltungen erfordern die Zustimmung der Friedhofsverwaltung der Stadt Prenzlau. 
Diese sind mindestens eine Woche vorher zu beantragen. 
 

§ 5 
Gewerbetreibende 

 
(1) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen bedürfen der vorherigen Zulassung durch 
die Friedhofsverwaltung. Im Antrag zur Zulassung ist der Umfang der Tätigkeiten darzu-
legen. 
 
(2) Die Zulassung wird erteilt, wenn Gewerbetreibende die Gewähr dafür bieten, die 
Würde des Ortes zu wahren, sie oder ihre fachlichen Vertreter in die Handwerksrolle 
eingetragen sind oder einen vergleichbaren beruflichen Abschluss nachweisen. 
 
(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die Zulassung ist 
dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuweisen; sie ist alle 2 Jahre durch einen 
Antrag bei der Friedhofsverwaltung zu erneuern. 
 
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die 
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle 
Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den 



  

 

- 20 -

Friedhöfen schuldhaft verursachen. 
 
(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Geräte und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 
nicht gelagert werden. Bei Beendigung der Tätigkeit ist das Umfeld des Arbeitsplatzes 
wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf 
den Friedhöfen keinerlei Abfälle lagern, die aufgestellten städtischen Abfallbehälter 
nicht benutzen und ihre Werkzeuge/Geräte nicht an oder in den Wasserentnahmestel-
len der Friedhöfe reinigen. 
 
(6) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder schwerwiegend gegen die Vorschriften 
dieser Satzung verstoßen haben, wird die Friedhofsverwaltung die Zulassung schriftlich 
auf Zeit oder auf Dauer  entziehen. Gleiches gilt, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 
ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind. 
 
 

III. BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 
 

§ 6 
Anmeldung zur Bestattung 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung ist die Sterbefallbescheinigung vom zu-
ständigen Standesamt oder die Einäscherungsurkunde vom Krematorium beizufügen. 
Wird eine Beisetzung in eine früher erworbene Grabstelle beantragt, so ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Erdbestattung 
oder Einäscherung ist innerhalb von 10 Tagen nach Feststellung des Todes durchzu-
führen. Leichen, die nicht binnen 10 Tagen nach Eintritt des Todes und Aschen, die 
nicht binnen 3 Monaten nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer Reihengrabstät-
te/Urnenreihengrabstätte beigesetzt. 

 
 

§ 7 
Särge und Urnen 

 
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass ein Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge und Urnen dürfen nicht aus Kunststoff oder 
anderen schwer vergänglichen Werkstoffen hergestellt sein. Metallsärge oder Einsätze 
aus Metall und Kunststoff dürfen nur bei Überführung aus dem Ausland verwendet 
werden. 
 

(2) Die Särge sollen folgende Maße nicht überschreiten: 
 

a) für verstorbene Personen bis zu 6 Jahren: 
 Länge: 1,50 m  Breite: 0,60 m  Tiefe: 0,60 m 

 
b) für verstorbene Personen über 6 Jahre: 
 Länge: 2,10 m  Breite: 0,90 m  Tiefe: 0,80 m 

Sind in Ausnahmefällen größere Särge notwendig, ist dies der Friedhofsverwaltung bei 
der Anmeldung der Bestattung mitzuteilen. 
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§ 8 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung oder von ihr beauftragten Dritten 
ausgehoben und wieder verfüllt. 
 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 
Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m. 
 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 
starke Erdwände getrennt sein. 
 

§ 9 
Ruhezeit 

 

Die Ruhezeit beträgt  20 Jahre.  
 

 
§ 10 

Umbettungen 
 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der gesetzlichen 
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung in 
nicht von Amts wegen angeordneten Fällen wird nur nach Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt, bei Umbettungen innerhalb der Stadt Prenzlau einschließlich Ortsteile 
in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen 
Interesses.  
 
(3) Umbettungen sind bei der Friedhofsverwaltung zu beantragen. Antragsberechtigt ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des § 21 Abs. 1 Satz 3 und bei Entzie-
hung von Nutzungsrechten gem. § 21 Abs. 1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, 
deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Reihengrabstätten umge-
bettet werden. 
 
(4) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt bzw. veran-
lasst. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 
 
(5) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung hat der Antragsteller Ersatz für 
die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstellen und Anlagen durch eine Um-
bettung entstehen. 
 
(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unter-
brochen oder gehemmt. 
 

IV. GRABSTÄTTEN 
 

§ 11 
Allgemeine Vorschriften 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Stadt Prenzlau. An ihnen können Rechte in 
der Regel nur im Todesfall nach Maßgabe dieser Satzung erworben werden. Eine Ver-
änderung von vorhandenen Zäunen und anderen Begrenzungen ist nur mit Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung zulässig. 
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(2) Die Grabstätten werden unterschieden in: 
 

a) Reihengrabstätten für Erdbestattung mit Pflanzbeet (nur Friedhöfe Prenzlau) 
und Schönwerder 

b) Reihengrabstätten für Erdbestattung ohne Pflanzbeet (Rasenfläche) mit eben-
erdigem Grabmal (nur Friedhof Prenzlau) 

c) Reihengrabstätten für Erdbestattung ohne Pflanzbeet (Rasenfläche) mit nicht 
ebenerdigem Grabmal (nur Friedhof Prenzlau) 

  d) Urnenreihengrabstätten (nur Friedhof Prenzlau) 
e) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen  
f)  wandelbare Wahlgrabstätten (nur Friedhof Prenzlau) 

  g) Urnenwahlgrabstätten  
h) Urnenwände (nur Friedhof Prenzlau) 

  i) Urnengemeinschaftsgrabstätten (nur Friedhof Prenzlau) 
  j) Ehrengrabstätten 
 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten 
an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umge-
bung. 
 
(4) Über die Vergabe von Grabstätten wird eine Nutzungsrechtsurkunde ausgestellt. 
Das Grab wird mit einer Grabnummer auf der Nutzungsrechtsurkunde bezeichnet. Die 
Aushändigung der Nutzungsrechtsurkunde erfolgt erst nach Zahlung der fälligen Ge-
bühr. 
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbestattungen, die 
der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit von 20 Jahren zuge-
teilt werden. 
 
(2) Es werden eingerichtet: 

a) Reihengrabfelder für Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 6. Le-
bensjahr (nur Friedhof Prenzlau)  

b) Reihengrabfelder für Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 6. Lebens-
jahr ab und Urnenbestattung mit Pflanzbeet (nur Friedhof Prenzlau und Schön-
werder) 

c) Reihengrabfelder für Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 6. Lebens-
jahr ab und Urnenbestattung ohne Pflanzbeet mit ebenerdigem Grabmal (nur 
Friedhof Prenzlau) 

d) Reihengrabfelder für Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 6. Lebens-
jahr ab und Urnenbestattung ohne Pflanzbeet mit nicht ebenerdigem Grabmal (nur 
Friedhof Prenzlau) 

e) Reihengrabfelder für Urnenbestattung (nur Friedhof Prenzlau) 
 
(3) Die Grabstätten haben folgende Abmessungen: 

a) in Reihengrabfeldern für Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 6. 
Lebensjahr 

  Länge:  1,70 m 
  Breite:   0,85 m 
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b) in Reihengrabfeldern für Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 6. Le-
bensjahr ab und Urnenbestattung 

  Länge:  2,60 m 
  Breite:   1,30 m 
 

c) in Reihengrabfeldern für Urnenbestattung 

  Länge:  1,30 m 
  Breite:   0,70 m 
 

Der Abstand zwischen zwei Grabstätten beträgt 30 cm und ist zum Zwecke der Grab-
stättenpflege begehbar zu halten. 
 
(4) In jeder Reihengrabstelle für Erdbestattung darf innerhalb der Liegefrist nur eine 
Leiche und gleichzeitig 2 Urnen beigesetzt werden.  
 
(5) Bei Reihengrabstellen gem. Absatz 2 Buchstabe c) ist lediglich ein flach liegendes 
Grabmal (Höhe über Gelände max. 1 cm) mit den Höchstmaßen Breite 0,40 m, Länge 
0,40 m und Höhe 0,15 m zulässig. Einfassungen, Pflanzkübel, Vasen und Bepflanzun-
gen sind nicht zulässig. Unzulässige Grabgestaltungen werden durch die Friedhofsver-
waltung entschädigungslos entfernt. 
 
(6) Bei Reihengrabstellen gem. Absatz 2 Buchstabe d) ist lediglich ein Grabmal mit den 
Höchstmaßen Breite 0,40 m, Länge 0,40 m und Höhe 0,70 m zulässig. Einfassungen, 
Pflanzkübel und Bepflanzungen sind nicht zulässig.  
Zulässig ist das Ablegen von Blumen und Gestecken und das Aufstellen von Vasen auf 
einer Fläche von 40X30cm unmittelbar vor dem Grabstein. 
Unzulässige Grabgestaltungen werden durch die Friedhofsverwaltung entschädigungs-
los entfernt. 
 
(7)  Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist bei Reihengrabstellen nicht möglich.   
 

 
§ 13   

Wahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbestattungen, an 
denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verlie-
hen und deren Lage gleichzeitig mit dem Erwerber bestimmt wird. Der Wiedererwerb 
bzw. die Verlängerung eines Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und nur für die gesamte 
Wahlgrabstätte möglich. Die Stadt kann den Erwerb und den Wiedererwerb von Nut-
zungsrechten ablehnen, insbesondere wenn die Schließung gem. § 3 beabsichtigt ist. 
 
(2) Es werden unterschieden: 

a) Wahlgrabfelder für Erdbestattungen  

b) Wahlgrabfelder für Urnenbestattungen (§ 14) 

c) Wahlgrabfelder für wandelbare Grabstätten (nur Friedhof Prenzlau) 

d) Urnenwände (nur Friedhof Prenzlau) 
 
(3) Die Grabstätten haben folgende Abmessungen: 
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 a) in Wahlgrabfeldern für Erdbestattung: 
  Länge:  2,60 m 
  Breite:   1,30 m bei Einfachgrabstellen, 2,60 m bei Doppelgrabstellen,  

  3,90 m bei Dreifachgrabstätten 
 

 b) in Wahlgrabfeldern für Urnenbestattungen: 
  Länge:  1,30 m 
  Breite:   1,00 m 
 

c) in Wahlgrabfeldern für wandelbare Grabstätten: 
rechteckige Form mit einer Mindestfläche von 2 m² und einer Maximalfläche von 
14 m². Die Größe ist nach den dort insgesamt vorgesehenen Bestattungen zu 
wählen (Flächenbedarf Urnenbestattung 0,5 m X 0,5 m = 0,25 m², Flächenbedarf 
Erdbestattung 2,6 m X 1,3 m = 3,38 m²) 

 

Der Abstand zwischen zwei Grabstätten beträgt bei a) und b) 30 cm, bei c) 100 cm 
und ist zum Zwecke der Grabstättenpflege begehbar zu halten. 
 

(4) In jeder Wahlgrabstelle für Erdbestattung darf nur eine Leiche und zusätzlich 2 Ur-
nen beigesetzt werden. 
 
(5) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur vorgenommen werden, wenn 
die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens 
für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist durch Nacherwerb verlängert wird.  
 
(6) Der Nutzungsberechtigte einer Grabstätte sollte für den Fall seines Ablebens seinen 
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Die Übertragung des Nutzungsrechtes kann 
durch einen Vertrag oder die Übergabe der Graburkunde erfolgen. Wird bis zum Able-
ben des Nutzungsberechtigten keine Regelung zur Übertragung des Nutzungsrechtes 
getroffen, geht das Nutzungsrecht in folgender Reihenfolge auf die Angehörigen des 
verstorbenen Nutzungsberechtigten über: 
 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer 
früheren Ehe vorhanden sind 

b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder 

c) auf die Stiefkinder  

d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter 

e) auf die Eltern 

f)  auf die vollbürtigen Geschwister 

g) auf die Stiefgeschwister 

h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben 

Innerhalb der einzelnen Gruppen a) bis d) und f) bis h) wird der Älteste Nutzungsbe-
rechtigter. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung übernimmt. 
 
(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus 
dem Kreis des Abs. 6 Satz 3  übertragen; er bedarf dazu der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. 
 
(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen. Dies erfolgt unentgeltlich. 
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(9) Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend. 
 
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der 
dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, 
bei Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der Ges-
taltung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 
 
(11) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstät-
te. 
 
(12) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur 
für die gesamte Grabstätte möglich. 
 

§ 13a   
Wandelbare Wahlgrabstätten 

 
(1) In wandelbaren Wahlgrabstätten können Erdbestattungen und Urnenbestattungen 
unter Beachtung des Flächenbedarfs (§ 13 (3) c) ) und der Ruhezeit erfolgen.   
 
(2) Die Grabstätten sind durch ebenerdige Umrandungen oder Steine einzufassen. Die 
Grabstelle wird durch den Nutzungsberechtigten vollständig gestaltet und gepflegt. 
Kann diese Pflege im Laufe der Nutzungszeit nicht mehr gewährleistet werden, kann 
die Grabstättenfläche ganz oder teilweise in eine Rasenfläche umgewandelt werden, 
deren Pflege die Stadt übernimmt. Eine Änderung des Verhältnisses zwischen Pflanz- 
und Rasenfläche ist mehrmals möglich. 
 

§ 14 
Urnengrabstätten 

 
(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in  
 
  a) Urnenwahlgrabstätten  
  b) Urnenreihengrabstätten (nur Friedhof Prenzlau) 
  c) Urnengemeinschaftsgrabstätten (nur Friedhof Prenzlau) 
  d) Grabstätten für Erdbeisetzungen gem. §§ 12 und 13 
  e)  wandelbaren Wahlgrabstätten gem. § 13a (nur Friedhof Prenzlau) 
  f) Urnenwänden (nur Friedhof Prenzlau) 
 
(2) Urnenwahlgrabstätten sind Aschenstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 
für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage gleichzeitig mit 
dem Erwerber bestimmt wird. In einer Urnenwahlgrabstelle können unter Beachtung der 
Ruhezeit und Nutzungszeit bis zu 4 Urnen beigesetzt werden. 
 
(3) Urnenreihengrabstätten sind Aschenstätten, die der Reihe nach belegt und im To-
desfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. In einer Urnenreihengrabstelle 
können unter Beachtung der Ruhezeit/Nutzungszeit bis zu 2 Urnen gleichzeitig beige-
setzt werden. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist nicht möglich.  
 
(4) Urnengemeinschaftsgrabstätten sind Grabstätten für Urnen ohne individuelle Kenn-
zeichnung und Gestaltung. Die Liegezeit beträgt 40 Jahre. Unzulässige Grabgestaltun-
gen werden durch die Friedhofsverwaltung entschädigungslos entfernt. 
 
(5) Grabstätten in Urnenwänden sind Aschenstätten, an denen auf Antrag ein Nut-
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zungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage 
gleichzeitig mit dem Erwerber bestimmt wird. Die Urnennischen werden mit einheitli-
chen Natursteinplatten verschlossen. Diese können durch den Nutzer mit Beschriftung 
versehen werden. In einer Urnennische können unter Beachtung der Ruhezeit und 
Nutzungszeit bis zu 2 Standard-Überurnen beigesetzt werden. Blumenschmuck kann  
am Fuß der Mauer niedergelegt werden.   
 
 

V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN 
 
 

§ 15 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 
(1) Jede Grabstätte ist unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 16-20 so zu 
gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in 
seinen einzelnen Teilen und in der Gesamtanlage gewahrt bleibt. 
 
(2) Bei Verstößen, insbesondere gegen die §§ 15 (1) und 20, werden die Nutzungsbe-
rechtigten zur Beseitigung der Mängel innerhalb von 3 Monaten durch schriftliche Mittei-
lung aufgefordert. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt, erfolgt eine diesbezügliche 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Prenzlau. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt, kann auf Kosten des Nutzungsberechtigten die Grabstätte mit Ausnahme 
des Grabmales abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. Ungesicherte Grabmale 
werden niedergelegt. Bei Wahlgrabstellen/Urnenwahlgrabstellen kann zusätzlich das 
Nutzungsrecht entzogen und das Grabmal abgeräumt werden. 
 
(3) Gegenstände, ausgenommen Pflanzmaterialien, die von einer Grabstätte nach 
Maßgabe des Abs. 2 entfernt worden sind, werden von der Friedhofsverwaltung 1 Jahr 
aufbewahrt. 
 

§ 16 
Errichtung von Grabmalen 

 
(1) Auf jeder Grabstätte (ausgenommen davon sind die Reihengrabstätten ohne Pflanz-
beet mit ebenerdigem Grabmal gem. § 12 (2) c) und die Urnengemeinschaftsanlage) 
darf nur ein stehendes Grabmal errichtet werden. 
 
(2) Die Errichtung von Grabmalen, das Verlegen von Einfassungen und Grababdeck-
platten sowie deren Veränderung bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung. 
 
(3) Vom Antragsteller ist sein Nutzungsrecht für die Grabstätten nachzuweisen. Er kann 
sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Beauftragten (Erfüllungsgehil-
fen) vertreten lassen. 
 
(4) Dem Antrag ist ein Grabmalentwurf im Maßstab 1:10 mit Vorder- und Seitenansicht 
und Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Orna-
mente und Symbole, der Maße sowie der Befestigungsart zwischen Fundament und 
Grabmal beizufügen. 
 
(5) Das Grabmal ist so auszuführen, dass sein Fundament spätere Beisetzungen nicht 
behindert. 
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(6) Die Zustimmung der Friedhofsverwaltung erlischt, wenn das Grabmal, Steineinfas-
sung und Grababdeckplatten nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der schriftli-
chen Zustimmung errichtet worden sind. 
 
(7) Die Aufstellung provisorischer Grabmale bedarf keiner Zustimmung, soweit sie als 
naturfarbene Holztafeln oder Holzkreuze errichtet werden. Die Größe der Holztafeln bis 
15 cm X 30 cm und die Höhe der Holzkreuze von 60 cm darf nicht überschritten wer-
den. Nach spätestens 2 Jahren ab dem Tag der Beisetzung sind provisorische Grabma-
le zu entfernen. 

 
 
 

§ 17 
Standsicherheit der Grabmale 

 

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik (vgl. Unfallverhütungsvorschrift „Friedhöfe und Krematorien VSG 4.7“ 
der Gartenbau-Berufgenossenschaft) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 
dauerhaft standsicher sind.  
 
(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere 
die Größe und Stärke der Fundamente bestimmt die Friedhofsverwaltung gleichzeitig 
mit der Zustimmung nach § 16. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Funda-
mentierung durchgeführt worden ist. 

 
 

§ 18 
Unterhaltung der Grabmale 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in einem ver-
kehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberech-
tigte. 
 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder 
Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung 
auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabma-
len, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungsgemäße Zustand trotz schriftlicher Auf-
forderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils angemessenen Frist 
beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen 
zu tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder Teile davon zu entfernen; 
die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffent-
liche Bekanntmachung und ein zweiwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verant-
wortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfallen von Grabmalen oder 
sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht wird.  
 

§ 19 
Entfernung 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsver-
waltung von der Grabstätte entfernt werden. 
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(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sons-
tigen baulichen Anlagen durch den Nutzungsberechtigten zu entfernen. Sind die Grab-
male und die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf 
der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt, erfolgt eine Abräumung durch die 
Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten. 
 
 

VI. HERRICHTUNG UND PFLEGE DER GRABSTÄTTEN 
 

§ 20 
Allgemeines 

 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 15 (1) hergerichtet und 
dauernd verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind 
unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen 
abzulegen.  
 
(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Ge-
samtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter des Friedhofsteils und der 
unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen be-
pflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen. Baumgehölze dürfen nur eine Höhe von max. 1,50 m (Grabfelder für 
Erdbestattung) bzw. 1,00 m (Grabfelder für Urnenbestattung) erreichen 
 
(3) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 
Abs. 7 bleibt unberührt. 
 
(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Anträge sind durch die Nutzungsberechtigten 
zu stellen. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen. Soweit es zum 
Verständnis erforderlich ist, kann die Friedhofsverwaltung die Vorlage einer Zeichnung 
im Maßstab 1:20 mit den erforderlichen Einzelangaben verlangen. 
 
(5) Die Nutzungsberechtigten können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder 
damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen. 
 
(6) Grabstätten müssen binnen 6 Monaten nach der Beisetzung entsprechend den 
Vorschriften hergerichtet sein. 
 
(7) Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte die Grab-
stätte nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abräumt. 
 
(8) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlage 
außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Bei der Abfalltrennung sollte nach Möglichkeit Kunststoff und verwertbarer Werkstoff 

getrennt werden. 
 

§ 21 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Nut-
zungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist 



  

 

- 29 -

der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt 
eine öffentliche Bekanntmachung und ein zweiwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei Wahl-
grabstätten/Urnenwahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die 
Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen 
oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des Nut-
zungsrechts ist der jeweilige Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, 
die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen; ist er nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine schriftliche Bekanntmachung und ein ent-
sprechender zweiwöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entzie-
hungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und 
die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheides zu entfernen. Der Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen 
Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstätte 
auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen des § 19  Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen.  
 
(2) Für Grabschmuck gilt § 19  Abs. 2 Satz 2 entsprechend. 
 
 

VII. LEICHENHALLEN UND TRAUERFEIERN 
 

§ 22 
Benutzung der Leichenhallen  

 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen 
nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, kann in 
Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung eine Aufbahrung durch den Bestatter erfolgen. 
Die Särge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Bei-
setzung endgültig zu schließen. 
 

§ 23 
Trauerfeiern  

 
(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grabe oder an einer 
anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 
 
(2) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der 
Verstorbene an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Be-
denken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
(3) Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 45 Minuten dauern. Spätestens 60 
Minuten nach dem beantragten Termin für den Beginn der Beisetzung ist die Trauerhal-
le in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen. Ausnahmen bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
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VIII. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
 

§ 23a 
Ausnahmen 

 
Die Friedhofsverwaltung kann in begründeten Fällen Ausnahmen von den Bestimmun-
gen dieser Satzung zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes und der Ord-
nung auf ihm vereinbar sind. 
 

§ 24 
Alte Rechte  

 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits ver-
fügt hat, richtet sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschrif-
ten. 
 
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbe-
grenzter oder unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach §§ 12, 13 und 
14 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder 
Asche. 
 
(3) Im übrigen gilt diese Satzung. 
 

§ 25 
Haftung  

 
Die Stadt Prenzlau haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch Dritte oder durch Tiere entste-
hen. Im übrigen haftet die Stadt Prenzlau nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 

§ 26 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der von der Stadt Prenzlau verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrich-
tungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu 
entrichten. 
 

§ 27 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. sich als Besucher entgegen § 4 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend 
verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 

 

2. entgegen § 4  Abs. 3 
 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art (auch Fahrräder), ausgenommen Friedhofs-
fahrzeuge, Kinderwagen und Rollstühle befährt, 

 

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste an-
bietet, 

 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten ausführt, 
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d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten verunreinigt oder 
beschädigt sowie Rasenflächen und Grabstätten betritt, 

 

e) Abfälle jeglicher Art außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 
 
f) Druckschriften verteilt, 
  
g) lärmt, isst und trinkt, lagert, 
 

h) Hunde freilässt, deren Kontakt zu Grabstätten zulässt, bissigen Hunden keinen 
Maulkorb anlegt. 

 

3. entgegen § 4  Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 
durchführt, 

 

4. als Gewerbetreibender entgegen § 5 Abs. 1 und 5 ohne vorherige Zulassung tätig 
wird sowie Werkzeuge und Materialien unzulässig lagert, 

 

5. entgegen § 16 Abs. 2, ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche Anlagen 
errichtet oder verändert, 

 

6. Grabmale entgegen § 17 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert, 
 

7. Grabmale entgegen § 18 nicht in gutem und verkehrssicherem Zustand hält, 
 

8. Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 19 ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung entfernt, 

 

9. Grabstätten entgegen § 21 vernachlässigt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zur Höhe des in § 17 (1) 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) in der je-
weils gültigen Fassung bestimmten Höchstbetrages geahndet werden. Zuständige 
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten (OWiG) ist der Bürgermeister der Stadt Prenzlau als örtliche Ordnungsbehör-
de. 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Abweichend von Satz 
1 treten § 11 Abs. 2 Buchstabe h), § 13 Abs. 2 Buchstabe d) und § 14 Abs. 5 am 
01.01.2011 in Kraft. 



  

 

- 32 -

1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Prenzlau 
(Friedhofsgebührensatzung) 

 
vom: 29.06.2010 

 
 
Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18.12.2007 (GVBl. I S.286) und der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg (KAG) vom 27.06.1991 (GVBl. S.200), jeweils in  der zur Zeit 
geltenden Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in der 
Sitzung am 24.06.2010 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
Die Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Prenzlau (Friedhofsgebührensatzung) 
vom 19.06.2006, bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Prenzlau Nr. 04/2006, 
S. 13 ff., wird wie folgt geändert: 
 

1. § 1 wird wie folgt ergänzt: 

nach dem Wort „Dauer“ wird „ ,Güstow“ eingefügt. 
 
 
 
2. § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Die Gebühr für den Erwerb des Nutzungsrechtes beträgt für 
 
1.  Reihengrabstellen        
1.1 Grabstellen für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr(20 J.)   480,00 € 
1.2 Grabstellen für über 6 Jahre alte Personen  (20 J.)    790,00 € 
 
2.   Wahlgrabstellen 
2.1 Wahlgrabstellen für Erdbestattung   (30 J.)   1200,00 € 
Für Mehrfachgrabstellen gilt der mit der Grabstellenanzahl vervielfachte Gebühren-
satz 
2.2 wandelbare Wahlgrabstelle pro m²   (30 J.)    540,00 € 
 
 
3.   Urnengrabstellen 
3.1 Urnenwahlstellen für 4 Urnen je Grabstelle  (30 J.)    630,00 € 
3.2 Urnenreihenstellen für 2 Urnen je Grabstelle   (20 J.)      400,00 € 
3.3 Urnengemeinschaftsanlage      (40 J.)      330,00 € 
3.4 Urnennische für 2 Urnen in Urnenwand   (30 J.)    975,00 €“ 
 

 
 
3. § 3 erhält folgende Fassung: 
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„§ 3 

Bestattungsgebühren 
 

Die Gebühr für das Anfertigen eines Grabes für einen Sarg bzw. eine Urne einschließ-
lich Verfüllen und Herrichten des Grabbeetes beträgt bei: 
 

1.   Grabstellen für Erdbestattungen        
1.1 Grabstellen für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr    155,00 € 
1.2 Grabstellen für über 6 Jahre alte Personen      560,00 € 
 
2.   Urnengrabstellen             78,00 €“ 
 
 
 

4. § 4 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 4 
Ausgrabungen und Umbettungen 

 
1.   Ausgrabungen       
1.1 Ausgrabung einer Urne         180,00 € 
1.2 Ausgrabung einer Kinderleiche bis zum 6. Lebensjahr    434,00 € 
1.3 Ausgrabung einer Leiche über 6 Jahren       485,00 € 
 

2.   Umbettungen 
Die Gebühren nach 1.1 bis 1.3 schließen nicht die Kosten für eine Wiederbestattung 
auf dem gleichen Friedhof ein. Diese sind nach den Sätzen gem. § 3 zu entrichten. 
Die Wiederbeisetzung auf einem anderen Friedhof der Stadt Prenzlau wird ebenfalls 
nach den Sätzen gem. § 3 berechnet.“ 
 

 
 
 
5. § 5 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 5 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen 

 
1. Benutzung der Trauerhalle         60,00 €“ 
 

 
 
6. § 6 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 6 
Dienstleistungen für Bestattungen 

 
1. Nutzung Aufbahrungsraum pro Tag       11,00 € 
2. Trägerleistung pro Träger und Stunde       35,00 €“ 

 
 
7. § 7 erhält folgende Fassung: 
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„§ 7 

Grabpflege 
 

1. 20 Jahre Rasenpflege auf Reihengräbern ohne Pflanzbeet  
mit ebenerdigem Grabmal         315,00 € 

2. 20 Jahre Rasenpflege auf Reihengräbern ohne Pflanzbeet  
mit nicht ebenerdigem Grabmal        475,00 € 

3.  Rasenpflege auf wandelbaren Wahlgräbern je m² und Jahr        7,00 € 
4. Beräumung einer Grabstelle pro Arbeitsstunde        35,00 € 
5. Verkauf von 60 l Kies für Grabpflege           1,50 €“ 

  
 

 
Artikel 2 

 
Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der „Gebührensatzung für die Friedhö-
fe der Stadt Prenzlau (Friedhofsgebührensatzung)“ in der vom Inkrafttreten dieser Än-
derungssatzung an geltenden Fassung im Amtsblatt für die Stadt Prenzlau bekannt zu 
machen.  
 
 

Artikel 3 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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4. Satzung über die Sondernutzung der Prenzlauer Straßen, Wege und Plätze 

(Sondernutzungssatzung) 
  

vom: 29.06.2010 
 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 in der zur Zeit geltenden Fassung, des § 18 Abs. 1 Satz 4 und § 21 
Abs. 2 Satz 2 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) vom 11. Juni 1992 
(GVBl. I S. 186) in der zur Zeit geltenden Fassung und des § 8 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 3 
des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 19. April 1994 (GVBl. I S. 854) in der zur 
Zeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in 
ihrer Sitzung am 24.06.2010 folgende „4. Satzung über die Sondernutzung der Prenz-
lauer Straßen, Wege und Plätze (Sondernutzungssatzung)“ beschlossen: 
 

§ 1 Sachlicher Geltungsbereich 
  

(1) Diese Satzung gilt für alle Gemeindestraßen (einschließlich Wege und Plätze) sowie 
für die Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gebiet 
der Stadt Prenzlau, aufgeteilt in die Zonen I bis III (siehe Anlage zur Satzung).  

  
(2) Zu den Straßen im Sinne des Abs. 1 gehören gemäß § 2 Abs. 2 BbgStrG und § 1 

Abs. 4 FStrG der Straßenkörper, der Luftraum über dem Straßenkörper, das Zube-
hör und die Nebenanlagen.  

 
§ 2 Erlaubnisbedürftige Sondernutzung 

  
(1) Soweit in den §§ 3 bis 5 nichts anderes bestimmt ist, bedarf die Benutzung der 
 Straßen über den Gemeingebrauch hinaus als Sondernutzung der Erlaubnis der 
 Stadt.  
  
(2) Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis schriftlich erteilt ist.  
  

§ 3 Erlaubnisfreier Straßenanliegergebrauch 
  
(1) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb der 
 geschlossenen Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie zur Nutzung des Grund-
 stücks erforderlich ist, den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder  erheb-
lich beeinträchtigt und nicht in den Straßenkörper eingreift (Straßen- anlieger-
gebrauch).  
  
(2) Zum Straßenanliegergebrauch gehört insbesondere:  
  

a) Zugang zur Straße und Zugänglichkeit des Grundstücks von der Straße her,  

b) nicht übermäßige Kellerlichtschächte, wenn der Hauseigentümer auf sie als 
Licht-, Luft- und Ladeschächte angewiesen ist und diese Funktion nicht in ande-
rer Weise ersetzt werden kann,  

c) die kurzfristige Lagerung von Heiz- und Baumaterialien, Waren bzw. Umzugs-
gut,  

d) Abstellen von Müllbehältern zur Entleerung,  

e) Lagerung von Altkleidern bei Straßensammlungen,  
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f) das Herstellen von provisorischen Gehwegüberfahrten während einer Baumaß-
nahme, sie bedürfen jedoch der Genehmigung durch den Straßenbaulastträger.  

 
§ 4 Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

  
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen:  

  
a) Bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z. B. Gebäudesockel, Fensterbänke, 

Vordächer, auf Gehwegen befindliche Aufzugsschächte für Waren oder 
Abfallbehältnisse,  

b) Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, die nicht mehr als 30 cm in den 
Gehweg hineinragen sowie Sonnenschutzdächer über Gehwegen ab 2,50 
m Höhe und in einem Abstand von mindestens 0,75 m vom Fahrbahn-
rand,  

c) In den Luftraum hineinragende Werbeanlagen sowie Anlagen im Straßen-
grund, soweit sie nach geltendem Baurecht ohne Ausnahme oder Befrei-
ung zulässig sind,  

d) Werbeanlagen und Verkaufseinrichtungen, die vorübergehend (tage- und 
stundenweise) an der Stätte der Leistung ohne feste Verbindung mit einer 
baulichen Anlage oder dem Boden angebracht oder aufgestellt werden 
und nicht mehr als 1 m in den Gehweg hineinragen, bei einer verbleiben-
den Geh-wegmindestbreite von 1,50 m,  

e) Warenauslagen (kein Verkauf) auf einer Fläche bis zu 1 m vor dem 
Schaufenster, es sei denn, dass Gründe des öffentlichen Interesses ent-
gegenstehen, wie z.B. die Störung des Straßenbildes durch sperrige Ge-
genstände oder durch unordentliches Herausstellen von Waren eine Be-
hinderung des Fußgängerverkehrs vorliegt,  

f) Die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für Feiern, Feste, 
Umzüge und ähnliche Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums sowie 
für kirchliche Prozessionen,  

g) Notrufsäulen, Telefonzellen, Stromkästen, Wartehäuschen für öffentliche 
Verkehrsmittel ohne Werbeträger.  

(2) Nach Absatz 1 erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder un-
tersagt werden, wenn Belange des Straßenbaus oder Belange der Sicherheit 
oder Ordnung des Verkehrs dies erfordern.  

 
§ 5 Sonstige Nutzung  
 
Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straßen richtet sich 
nach bürgerlichem Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei 
eine vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der 
Entsorgung außer Betracht bleiben.  
 
§ 5a Sonderregelungen für Sondernutzungen in der Friedrichstraße und auf dem 

Marktberg 
 

(1) In der Friedrichstraße gelten folgende Regelungen: 
 
Zulässige aber erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind: 

a) Warenauslagen bis zu 3 m vor den Geschäften, 
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b) die Betreibung von Straßencafés in Verbindung mit Restaurants, Geschäf-
ten und den 2 Pavillons bei einer verbleibenden Gehwegmindestbreite von 
2,00 m (1,50 m Gehweg und 0,50 m Sicherheitsstreifen zur Fahrgasse), 

c) die Aufstellung von Informationsständen im Bereich des Rolands und des 
Brunnens, 

d) Das Reisegewerbe gemäß § 55 Gewerbeordnung und reisegewerbekar-
tenfreie Tätigkeiten gemäß § 55a Gewerbeordnung sind nur im Rahmen 
der Regelung nach Absatz 2 zulässig. 

 
(2) Ausgenommen von diesen Sonderregelungen sind der Wochenmarkt, Weih-

nachtsmarkt, Feste und sonstige Veranstaltungen, die durch die Stadt bzw. durch 
die Händler und Gewerbetreibenden der Friedrichstraße bzw. des Marktberges 
gemeinschaftlich organisiert werden. 

 
§ 6 Erlaubnisantrag 

  
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist schriftlich  7 

Kalendertage vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben 
über Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt Prenzlau zu 
stellen. Sondernutzungen, die langfristig voraussehbar sind und in erheblichem 
Maße den Gemeingebrauch beeinträchtigen, sind mindestens 1 Monat vor Ein-
tritt mit der Stadt Prenzlau abzustimmen.  

 
(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder 

eine Beschädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung ver-
bunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den 
Erfordernissen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes 
der Straße Rechnung getragen wird.  

 
(3) In Havariefällen ist die Genehmigung umgehend nachzuholen.  

 
§ 7 Erlaubnis 

  
(1) Die Erlaubnis wird mit Befristung oder mit dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt. 

Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Si-
cherheit oder Ordnung des Verkehrs oder zum Schutze der Straße erforderlich 
ist.   

 
(2) Werden mit der Erlaubnisgabe verbundene Zeiträume, Bedingungen oder Aufla-

gen nicht erfüllt, so werden die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung der 
Nutzung oder zur Erfüllung der Auflagen angeordnet.  

 
(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn gesetzliche oder örtliche Vorschriften sowie 

öffentliche Interessen der Sondernutzung entgegenstehen. Die Erlaubnis kann 
ebenfalls versagt werden, wenn vormals bereits öffentliche Flächen ohne Ge-
nehmigung in Anspruch genommen, Auflagen nicht eingehalten wurden oder die 
Sondernutzungsgebühr nicht entrichtet wurde. 

 
(4) Der Sondernutzungsberechtigte ist verpflichtet, die beanspruchten Flächen stän-

dig in ordnungsgemäßem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Nach Been-
digung der Sondernutzung ist der frühere Zustand der Fläche wieder herzustel-
len.  
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§ 8 Gebühren 
  

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe des 
anliegenden Gebührentarifs erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser 
Satzung.  

 
(2) Das Recht der Stadt Prenzlau, nach § 18 Abs. 5 BbgStrG bzw. § 8 Abs. 2 a 

FStrG Kostenersatz sowie Vorschüsse und Sicherheiten zu verlangen, wird 
durch die nach dem Tarif bestehende Gebührenpflicht oder Gebührenfreiheit für 
Sondernutzungen nicht berührt. 

  
(3) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren 

zu erheben, bleibt unberührt.  
 

§ 9 Gebührenschuldner 
  

(1) Gebührenschuldner sind  
  

a) der Antragsteller,  
b) der Erlaubnisnehmer,  
c) wer die Sondernutzung ausübt oder in seinem Interesse ausüben lässt.  

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  

 
§ 10 Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 

  
(1) Die Gebührenpflicht entsteht  

  
a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis,  
b) bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung.  

  
(2) Die Gebühren werden zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides an den Gebührenschuldner fällig. Bei wiederkehrenden jährlichen Ge-
bühren werden die folgenden Gebühren zum Ende des ersten Vierteljahres des 
jeweiligen Kalenderjahres fällig.  

  
 
 
 

§ 11 Gebührenerstattung 
  

(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so besteht 
in der Regel kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren.  

 
(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt 

Prenzlau eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom 
Gebührenschuldner zu vertreten sind.  

 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten  

  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 2 Abs. 1 vorsätzlich oder fahrlässig 

Straßen, Wege und Plätze über den Gemeingebrauch hinaus ohne die erforderli-
che Erlaubnis benutzt bzw. entgegen § 7 Abs. 1 einer erteilten vollziehbaren Auf-
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lage nicht nachkommt. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
2.500 € geahndet werden.  

 
(2) Bei der Festsetzung der Geldbuße ist die Höhe der Sondernutzungsgebühr, die 

bei einer ordnungsgemäßen Sondernutzungserlaubnis zu entrichten wäre, zu be-
rücksichtigen.  

  
§ 13 Inkrafttreten 

  
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die 3. Satzung über die Sondernutzung der Prenzlauer Straßen, Wege 
und Plätze vom 08.10.2008 außer Kraft.  
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Anlage 1 
 
 
Gebührentarife zu § 8 der Satzung  
 
Das Stadtgebiet wird in folgende Zonen eingeteilt:  
 
I. Zone 1  
  
Stadtkern Prenzlau, begrenzt durch den Verlauf der Stadtmauer, die Mauerstraße, die 
Lindenstraße, die rückwärtige Bebauung an der Klosterstraße, die Fischerstraße, die 
Parkanlagen zwischen Steintor und Baustraße.  
  
II. Zone 2  
  
Erweitertes Stadtgebiet, begrenzt durch den Verlauf der Straße „An der Schnelle“ stadt-
seitig, Neustadt südlich, Badestraße stadtseitig, Uckerpromenade stadtseitig, Bergstra-
ße stadtseitig, Friedhofstraße seeseitig, Am Steintor stadtseitig, Schwedter Straße 
stadtseitig, entlang Bahngleis bis zum Geh- und Radweg Karl-Marx-Straße - Georg-
Dreke-Ring, Bebauung entlang Bundeswehrgelände am Georg-Dreke-Ring und Robert-
Schulz-Ring, Brüssower Allee südlich, Brüssower Straße südlich, entlang Bahngleis bis 
zum Bahnhofsvorplatz, Gartenstraße stadtseitig, Triftstraße stadtseitig, Thomas-
Müntzer-Platz, rückwärtige Bebauung Winterfeldtstraße, Freyschmidtstraße, rückwärti-
ge Bebauung entlang der Ucker.  
  
III. Zone 3  
  
Alle in Zone 1 und 2 nicht erfassten Straßen sowie sämtliche Ortsteile.  
  
A. Allgemeine Bestimmungen  
  
(1) Die im Gebührentarif enthaltenen Grundsätze gelten für die Zone I.  
  
(2) In der Zone II ermäßigen sich die für den in für die Zone I erfassten Bereich gelten-

den Gebühren um 30%, in der Zone III um 50%. Dies gilt nicht für die Mindestge-
bühr. 

  
(3) Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. Die Tagesgebühr beträgt in 

diesen Fällen 1/30 der Monatsgebühr. Ergibt die berechnete Gebühr einen geringe-
ren Satz als die im Tarif festgesetzte Mindestgebühr, so wird die Mindestgebühr er-
hoben.  

  
(4) Die ermittelte Fläche der Sondernutzung wird auf volle qm gerundet.  

  
(5) Für Sondernutzungen, die nachweislich gemeinnützigen Zwecken dienen und für 

Sondernutzungen gemäß § 5a Abs. 2 werden keine Gebühren erhoben.  
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B. Gebührenkatalog  
  
Nr.  Art der Sondernutzung              Gebühr in € 
  
1. Ortsfeste Verkaufsstände, Getränkeschankanlagen    

je qm monatlich       15,00    
Mindestgebühr      10,00  

  
2. Verkaufswagen (z.B. Fischwagen)   

täglich         13,00  
  

3. ambulante Verkaufsstände  
a) zum Verkauf von Wirtschaftsgütern (z.B. Weihnachtsbäume)    

täglich         10,00 
      b) zum Verkauf von Blumen und Grabschmuck    

täglich         10,00 
c) zum Verkauf von Lebensmitteln, Imbiss und Getränken          

täglich         31,00  
   d) sonstiger Verkauf        

täglich         10,00  
  
4. Betreibung von Straßencafés in Verbindung mit gastronomischen Betrieben        

je qm monatlich          0,50           
Mindestgebühr      20,00  

  
5. Ausstellen von Waren vor dem Ladenlokal sowie von Werbeständen         

je qm monatlich          5,00 
Mindestgebühr      10,00  

  
6. Umzüge, Aufmärsche, Straßenfeste              

täglich         20,00  
  
7. Kirmesveranstaltungen und Volksfeste je Stand            

täglich         26,00 
  
8. Informationsstände (z.B. Werbung, Geschenk- und Probeverteilung)         

täglich         26,00 
  
9. Baustelleneinrichtungen (z.B. Baugerüste, Bauzäune, Absperrbaken usw.)        

Mindestgebühr      10,00  
a) 1.-3. Monat                

je qm monatlich          2,50  
b) 4.-6. Monat                 

je qm monatlich          5,00 
b) 7. Monat – Ende                

je qm monatlich          7,50  
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10. Abstellen von Baufahrzeugen und Baumaschinen      
     Mindestgebühr       10,00  

a) PKW                  
je qm monatlich        2,50    

b) LKW                  
je qm monatlich        5,00  

c) Baumaschinen                
je qm monatlich        5,00   

  
11. Materiallagerungen (ab dem 3. Tag)              

je qm monatlich    10,00 
Mindestgebühr    10,00  

  
12. Container (ab dem 3. Tag)                

täglich         10,00 
  
13. Aufgrabungen                   

Mindestgebühr      20,00  
a) Aufbruch befestigter Verkehrsflächen            

je qm monatlich      45,00  
b) Aufbruch unbefestigter Verkehrsflächen             

je qm monatlich      22,50  
  
14. Anbringen von nichtamtlichen Hinweisschildern mit 5-jährigem Wartungsvertrag       

je Schild einmalig      50,00 
 

15. Postablagekästen (PAK)               
je PAK jährlich      77,00 

  
16. sonstigen Zwecken dienende Nutzungen             

je qm monatlich        5,00        
Mindestgebühr       10,00  
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Anlage 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warenausla-
gen bis zu 3 
m ab Gebäu-
dekante 

Straßencafé 
bei verblei-
bender 
Gehwegbrei-

Warenausla-
gen bis zu 
3 m ab 
Gebäudekan-

Warenauslagen 
bis zu 3 m ab 
Gebäudekante 

Warenausla-
gen bis zu 3 
m ab Gebäu-

Warenausla-
gen bis zu 3 
m ab Gebäu-
dekante 

Straßencafé bei 
verbleibender Geh-
wegbreite von 1,50 m 
und 0,50 m Sicher-
heitsabstand 

Straßencafé bei 
Sicherheitsab-
stand von 0,50 m 
zur Fahrgasse 

Informations- 
stände 

Informati-
ons-stände 
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Satzung über die Einführung eines Sozialpasses für die Stadt Prenzlau 
 

vom: 29.06.2010 
 
Auf der Grundlage des § 3 Abs. 1 Satz 1 Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Prenzlau in der Sitzung am 24.06.2010 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Satzung über die Einführung eines Sozialpasses für die Stadt Prenzlau 
 
 

§ 1 
Zweck des Sozialpasses 

 
Mit dem Sozialpass gewährt die Stadt Prenzlau anspruchsberechtigten Einwohnerinnen 
und Einwohnern der Stadt Prenzlau Ermäßigungen bei der Inanspruchnahme kommu-
naler Einrichtungen und Angebote mit dem Ziel, diesem Personenkreis die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben in der Stadt zu ermöglichen und zu erleichtern.  
 

§ 2 
Anspruchsberechtigter Personenkreis 

 
Anspruch auf die Ausstellung eines Sozialpasses haben: 

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Prenzlau 
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe) oder  
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende 
- beziehen oder     
- Asylbewerber, die Anspruch auf Leistungen nach §§ 1, 1a, 2 
- Asylbewerberleistungsgesetz besitzen.  

 
§ 3 

Leistungen 
 
Der Inhaber des Sozialpasses erhält in folgenden städtischen Einrichtungen Ermäßi-
gungen: 
 
1. Kulturhistorisches Museum 
    50 % auf die Eintrittskarte 
 
2. Stadtbibliothek 
    50 % auf die Jahreskarte 
 
3. Eigene kulturelle Veranstaltungen des Dominikanerklosters 
    20 % auf die Eintrittskarte 
 
4. Freilichtbühne 
    20 % auf die Eintrittskarte bei eigenen Veranstaltungen der Stadt Prenzlau 
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5. Uckerseehalle 
    20 % auf die Eintrittskarte bei eigenen Veranstaltungen der Stadt Prenzlau 
 
6. Seebad 
    50 % auf die Dauerbadekarte (20 Besuche) 
 

§ 4 
Antragstellung für den Sozialpass 

 
Der Sozialpass wird in der Wohngeldstelle der Stadt Prenzlau ausgestellt. Er ist form-
gebunden gemäß Anlage 1 dieser Satzung zu beantragen.  
Dazu sind folgende gültigen Bescheide vorzulegen: 
 
- Bescheid über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII 
- Bescheid über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II 
- Nachweis über Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 
Jeder Berechtigte erhält einen eigenen Sozialpass. Minderjährige Kinder werden in den 
Sozialpass der Berechtigten eingetragen. 
 

§ 5 
Gültigkeit des Sozialpasses 

 
Der Sozialpass der Stadt Prenzlau berechtigt nur in Verbindung mit einem gültigen 
amtlichen Ausweisdokument zu den vorstehenden Ermäßigungen.  
 
Der Sozialpass ist zeitlich in Übereinstimmung mit dem Zeitraum der Gewährung der 
unter § 4 genannten Sozialleistungen befristet.  
 
Steht der Leistungsbezug fest, so wird der Sozialpass entsprechend verlängert.  
 
Der Sozialpass ist nicht übertragbar und wird innerhalb der Geltungsdauer bei Verlust 
nicht ersetzt. Bei Wegzug aus der Stadt Prenzlau ist er unaufgefordert zurückzugeben.  
 

§ 6 
Missbrauch 

 
Bei missbräuchlicher Verwendung behält sich die Stadt Prenzlau Rückforderungen des 
entstandenen Schadens vor. 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft.  



  

 

- 46 -

Anlage 1 
 
Stadt Prenzlau     … … … … … … … … … … … … … … … .. 
Am Steintor 4     Antragsteller/in (Haushaltsvorstand) 
17291 Prenzlau     Name und Vorname 
       … … … … … … … … … … … … … … … ... 
       Straße und Hausnummer 
       … … … … … … … … … … … … … … … ... 
                      Wohnort  
 
Antrag auf Ausstellung/Verlängerung eines Sozialpasses der Stadt Prenzlau 
 
1.Angaben zur Person 
 
Familienname Vorname Geburtsdatum 
Antragsteller/in  
(Haushaltsvorstand) 
 

  

Ehegatte 
 

  

Kinder mit Kindergeld-/ 
Kinderfreibetrags- 
Berechtigung 
 

  

 
2. Die Voraussetzungen der Satzung sind erfüllt als: 
 
2.1  Anspruchsberechtigter gemäß SGB XII 
 
2.2  Anspruchsberechtigter gemäß SGB II 
 
2.3   Asylbewerber mit Leistungsbezug nach dem  
   Asylbewerberleistungsgesetz 
 
Nachweise sind in Kopie dem Antrag beigefügt.  
 
3. Erklärung 
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Sozialpass der Stadt Prenzlau bei missbräuch-
licher Verwendung entzogen werden und bei Wegzug oder Wegfall der Anspruchsvor-
aussetzungen unaufgefordert zurückzugeben ist und innerhalb der Geltungsdauer 
nicht ersetzt wird.  
 
 
Datum       Unterschrift 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
Den (verlängerten) Sozialpass habe ich heute erhalten: 
 
 
Datum       Unterschrift 
 
 
-------------------------------------------Ende der Anlagen-------------------------------------------------- 
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Jürgen Hoppe Hendrik Sommer 
Vorsitzender der  
Stadtverordnetenversammlung 

Bürgermeister 

 


